
 
 
Bürgermeister/in Beigeordnete/r Fachbereichsleiter/in 

 
Die Stadtverordnetenversammlung � hat in ihrer Sitzung am  
Der Hauptausschuss � hat in seiner Sitzung am  
 
den empfohlenen Beschluss mit � Änderung(en) und �Ergänzung(en) � gefasst � nicht gefasst. 
 
 
F.d.R.d.A. 

Vorlage 
  öffentlich 

 � nichtöffentlich Vorlage-Nr.:          44/14 
Der Bürgermeister 
Fachbereich: 
ubs 

 

 

 

 

zur Vorberatung an: � Hauptausschuss 
   Finanzausschuss 
  � Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss 
  � Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss 
   Bühnenausschuss 
  � Ortsbeiräte/Ortsbeirat: 

zur Unterrichtung an:  � Personalrat Datum:     23. Okt. 2014 

zum Beschluss an: � Hauptausschuss 
   Stadtverordnetenversammlung         4. Dezember 2014 

 
Betreff: Bestätigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 der Uckermärkischen Bühnen Schwedt als Eigenbetrieb der 

Stadt Schwedt/Oder 
 

Beschlussentwurf: 
 
1. Durch die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder wird der Jahresabschluss der Uckermärkischen Bühnen Schwedt für 
    das Wirtschaftsjahr 2011 festgestellt. 
 
2. Dem Intendanten der Uckermärkischen Bühnen Schwedt wird für das Wirtschaftsjahr 2011 Entlastung erteilt. 
 
3. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt, vom Jahresfehlbedarf aus dem Jahr 2011 den Betrag von 
    410.100,00 € durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen. 

Finanzielle Auswirkungen: 

 keine  � im Ergebnishaushalt � im Finanzhaushalt 
� Die Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt. � Die Mittel werden in den Haushaltsplan eingestellt. 
                                                                                                 Produktkonto:                            Haushaltsjahr: 
Erträge:                                       Aufwendungen: 
 
 
Einzahlungen:                             Auszahlungen: 
 
 
� Die Mittel stehen nicht zur Verfügung.  
� Die Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung: 
� Mindererträge/Mindereinzahlungen werden in folgender Höhe wirksam: 
Deckungsvorschlag: 
 
Datum/Unterschrift Kämmerin 
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Begründung: 

 

 
Bestätigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 der Uckermärkischen Bühnen Schwedt als 
Eigenbetrieb der Stadt Schwedt/Oder 
 
Auf der Grundlage des § 27 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 12 Abs. 3 der 
Betriebssatzung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt hat die Stadtverordnetenversammlung über die 
geprüften Jahresabschlüsse zu beschließen. 
Aus den Prüfungsberichten für das Jahr 2011 der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA sind 
keinerlei Tatbestände zu entnehmen, die einem Beschluss über den jeweils geprüften Jahresabschluss 
und der Entlastung des Intendanten entgegenstehen. Als Anlage erhalten Sie die Bilanzen zum 
31.12.2011, die Gewinn- und Verlustrechnung, den Anhang zum Jahresabschluss, den Anlagen-
nachweis, den Lagebericht sowie den Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
WIBERA vom 15.10.2013. 
Im Jahresergebnis ist ein Verlustvortrag von 913.688,84 € (Vorjahr 664.087,52 €) verarbeitet. Der 
Verlustvortrag enthält neutrale Effekte in Höhe von 551.149,91 € (Vorjahr 548.818,91€). 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurde nach den Vorschriften für die Eigenbetriebe des Landes 
Brandenburg aufgestellt. Entsprechend § 265 Absatz 5 HGB wurden aus Gründen der Klarheit in der 
Bilanz die Posten Forderungen an die Gemeinde, Sonderposten für Investitionszuschüsse zum 
Anlagevermögen und zu den Vorräten sowie Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern ergänzt. 
In der Gewinn- und Verlustrechnung werden die Zuwendungsinanspruchnahme zur Finanzierung des 
Anlage- und Vorratsvermögens sowie die Einstellung in die Verbindlichkeiten offen von den Erträgen aus 
Zuwendungen abgesetzt. Die Umsetzung des § 23 Abs. 3 EigV in der Fassung vom  04.09.2001 führte 
ab dem Wirtschaftsjahr 2002 zu einer Ausweisänderung der Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand. 
Für Investitionen verwendete Zuschüsse der öffentlichen Hand waren nunmehr in der Bilanz unter dem 
Eigenkapital in der Allgemeinen Rücklage und nicht im Sonderposten für Investitionszuschüsse zum 
Anlagevermögen und zu den Vorräten ausgewiesen. 
 
Die Allgemeine Rücklage entwickelte sich wie folgt:       
      
Anfangsbestand am 01.01.2011   5.259.073,00 € 
Ausgleich Bilanzverlust 2011 gemäß SVV-Beschluss -410.100,00 € 
Endbestand 31.12.2011   4.848.973,00 € 
 
 
Die jährlichen  Abschreibungen abzüglich der Auflösung des Sonderpostens stellen sich 
folgendermaßen dar:  
 
Verrechnete Abschreibungen   626.050,05 € 
Entnahme aus dem Sonderposten für  Investitionszuschüsse -215.950,05 € 
AFA die das Ergebnis beeinflusst durch § 23 EigV 410.100,00 € 
 
Seit der Ausweisänderung der Kapitalzuschüsse lt. § 23 EigV im Wirtschaftsjahr 2002 belasten die 
Abschreibungen das Jahresergebnis. 
 
Im Hinblick auf die ab dem Wirtschaftsjahr 2010 wirksame Änderung des Eigenbetriebsrechts und der 
damit zu gewährleistenden (vollständigen) Deckung des Anlagevermögens durch den Sonderposten und 
die Kapitalrücklage wird die Bilanzierung der Rücklage und deren Auflösung fortlaufend angepasst. 
Folgerichtig wird die allgemeine Rücklage nach § 23 Abs. 3 EigV entsprechend der Höhe  der 
Abschreibungen auf Zugänge zwischen dem 1. Januar 2002 und 31.Dezember 2009 aufgelöst. Die 
Abschreibungen für diese Zugänge betrugen im relevanten Zeitraum (1.1.2002 bis 31.12.2011)   
3.092.592,96 €. Bis zum 31.12.2010 waren gemäß der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung  
2.682.492,96 €  an Auflösungsbeträgen genehmigt worden. Der Differenzbetrag entspricht der Auflösung 
der Rücklage für 2011 und beinhaltet die Abschreibungen (Anlagenzugänge 2002 bis 2009) von 
410.100,00 €. 



Der Stadtverordnetenversammlung wird vorgeschlagen, den Betrag von410.100,00 € durch Entnahme 
aus der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2011 auszugleichen. 
Im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung werden die Berichte über 
die Jahresabschlussprüfung 2011 wegen erheblichen Umfangs nur den Mitgliedern des 
Bühnenausschusses und des Finanzausschusses übergeben. 
Es wird darum gebeten, die Berichte im Bedarfsfall dort einzusehen.      
 
 
Bestätigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 der Uckermärkischen Bühnen Schwedt als 
Eigenbetrieb der Stadt Schwedt/Oder 
 
Ergänzende Aussage zu den Ursachen des Fehlbetrages und zur Plan-Ist Abweichung 
 
Im Berichtsjahr 2011 beträgt der betriebswirtschaftlich operative Jahresfehlbetrag 248 T€. Dieser 
resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der eigenen Erträge um 260 T€ und den um 450 T€ 
höheren Aufwendungen (davon 207 T€ Personalaufwendungen und 198 T€ betriebliche 
Aufwendungen). Gegenüber dem Erfolgsplan weichen die IST-Werte im operativen Geschäft 
hauptsächlich in folgenden Positionen ab:  
 
 Plan in T€ Ist in T€ Abweichung in T€ 
Veranstaltungstätigkeit 875   1.053   178   
sonstige eigene Erträge 284   620   336   
    
Inszenierungskosten 891   1.076   185   
Personalaufwand 4.423   4.502   79   
übrige Aufwendungen 758   1.208   450   
 
Außerdem wurden Sonderposten nicht wie geplant in Höhe von 590 T€ sondern in Höhe von 216 T€ 
aufgelöst. 50 T€ der im Ergebnishaushalt geplanten Zuwendungen wurden investiert. 
 
 
 
Ergänzende Aussage zur verspäteten Realisierung des Jahresabschlusses 2011 
 
Nach der Einführung einer neuen Buchhaltungssoftware kam es im Frühjahr 2012 zu mehrwöchigen 
Verzögerungen in der Jahresübernahme des Anlagevermögens. 
Ein vollständiger Jahresabschluss zum vorgeschriebenen Zeitpunkt war nicht möglich. Ein 
Softwarefehler trat während der Ausführung der Jahresübernahme am 15.3.2012 auf. 
Die mit der Wartung und Pflege beauftragte Fachfirma sowie die Selectline Software GmbH hielten es 
für erforderlich die Daten des Jahres 2011 zu löschen und eine erneute manuelle Eingabe 
durchzuführen. Desweiteren benötigten Anpassungen der Software durch Selectline Software GmbH an 
buchhalterische Besonderheiten wie Sonderpostenrechnung weitere Zeit. Die Prüfgesellschaft verschob 
daraufhin den geplanten Prüfungstermin auf September 2012. Nach den Theaterferien führte die 
WIBERA die Abschlussprüfung in den Räumen der Uckermärkischen Bühnen durch. Wesentliche  
Geschäftsvorfälle in Bezug auf die Aktivierung des Bühnenturms waren zu diesem Zeitpunkt allerdings 
noch nicht gebucht. Am 12.10.2012 erfolgte die Realisierung des vorläufigen Jahresabschlusses, der am 
16.10.2012  durch die WIBERA bestätigt wurde. Mehrere unterschiedliche Darstellungsvarianten des 
Sponsoringvertrages mit dem PCK standen weiter zur Disposition und wurden in den Folgemonaten 
fachlich geprüft. Bedingt durch den Personalwechsel in der Verwaltungsleitung der ubs fiel die 
Entscheidung über die Darstellung des Bühnenturms erst im Februar 2013. Die Abschlussbuchungen 
wurden anschließend realisiert, so dass am 27.3.2013 das Abschlussgespräch zur 
Jahresabschlussprüfung in Berlin stattfinden konnte. Zum 11.5.2013 wurde der Berichtsentwurf fertig 
gestellt  und an das Rechnungsprüfungsamt gesandt. Am 24.10.2013 wurde eine geringfügige Korrektur 
im Berichtsentwurf nachgereicht. Die Freigabe des Jahresabschluss durch das Rechnungsprüfungsamt 
erfolgte am 21.10.2014. 
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